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Hygienekonzept für Vereins- und 
Rehasport im Gemeindesaal (Corona) 
 
In Abstimmung mit der Gemeindevertretung und den behördlichen Lockerungen 
erfolgt die Nutzung des Gemeindesaales, auf Grund der Sanierung der Turnhalle, 
für Vereins- und Rehasport ab sofort unter folgenden strikt einzuhaltenden 
Vorgaben: 
 
Allgemeine Verhaltensregeln: 
 

a) Wir richten uns mit unserem Hygienekonzept nach den Leitplanken des 
DOSB, Rahmenempfehlungen des LSB M-V, den Vorgaben der 
Fachverbände und natürlich den Erlassen der öffentlichen Hand. 
 
 

b) Verantwortlich für die Unterweisung und Einhaltung des Hygienekonzeptes 
sind die Sektions- bzw. Übungsleiter. 
Übungsleiter mit nacheinander folgenden, unterschiedlichen 
Trainingsgruppen haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
  

c) Die Anzahl der Teilnehmer (TN) ist auf 15 zuzüglich max. 2 Übungsleitern 
(ÜL) zu begrenzen. Die Trainingsgruppen sollen möglichst konstant 
zusammen gesetzt sein. 
Zuschauer sind nicht zugelassen! 

 

d) Eine Trainingseinheit ist auf 45 Minuten zu begrenzen. Zwischen zwei 
aufeinander folgende Einheiten ist eine Pause von mindestens 30 Minuten 
zu realisieren, so dass sich die Trainings- bzw. Kursteilnehmer nicht 
begegnen und ausreichend gelüftet werden kann. 
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e) Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit COVID-19 hat der ÜL 
bei jedem Training eine Anwesenheitsliste mit folgenden Angaben über die 
TN zu führen: 

- Vor- und Familienname, 
- Vollständige Anschrift, 
- Telefonnummer. 

Der ÜL hat die Anwesenheitsliste entsprechend dem Datenschutz 
aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Anforderung 
vorzulegen. 

 

f) Eine Teilnahme am Training mit Erkältungssymptomen und/oder erhöhter 
Temperatur ist zu unterbleiben. 
 
 

g) Ein Umkleiden, ausgenommen das Ablegen von Jacken, Überhosen u. ä., 
sowie das Tauschen des Schuhwerks, ist nicht gestattet. 
 
 

h) Das Aufsuchen der Sanitäreinrichtung ist nur einzeln unter Beachtung der 
Hygiene (Händewaschen) gestattet. 
 
 

i) Vor Beginn des Trainings/Kurses sind die Hände zu desinfizieren. 
 
 

j) Die benötigten Sportgeräte sind, so weit wie möglich, Personen gebunden 
über die Dauer des Trainings zu benutzen und nach dem Training zu 
desinfizieren. 
 
 
 
 
 
 



SV04 Groß Laasch e.V.   

Seite 3 von 3 

 

 
 

k) Der Saal ist, soweit es die Witterung zulässt, permanent natürlich zu lüften 
(offenen Fenster bzw. Türen, Querlüftung). Zwischen mehreren 
Trainingseinheiten ist generell eine Querlüftung herbei zu führen. 
Die Lüftungsanlage ist an den Tagen mit Trainingsbetrieb in Betrieb zu 
nehmen. 
 

l) Der Saal ist zwischen Tagen mit Trainingsbetrieb gründlich zu reinigen. 
 

Die aufgeführten Hygieneregeln gelten bis auf Widerruf! 

Änderungen oder die Aufhebung der Regeln werden durch den Vorstand des 
SV04 Groß Laasch über die Sektionsleiter bekannt gegeben. 

 

veröffentlicht 18.09.2020 

der Vorstand 

 


